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Aktueller Sachstand Korea
COVID-19 – SICHERUNG DES KOREAGESCHÄFTS, VERTRAGLICHE UND ARBEITSRECHTLICHE ASPEKTE

Quelle: KCDC
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Aktueller Sachstand Korea im Vergleich zu Deutschland
COVID-19 – SICHERUNG DES KOREAGESCHÄFTS, VERTRAGLICHE UND ARBEITSRECHTLICHE ASPEKTE

Quellen: KCDC, John Hopkins University
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Auslandsmärkte sichern
COVID-19 – SICHERUNG DES KOREAGESCHÄFTS, VERTRAGLICHE UND ARBEITSRECHTLICHE ASPEKTE

Die AHK Korea unterstützt Mitglieder vor Ort durch

› Informationen (tägliches COVID-19 Update)

› Kommunikation mit koreanischen Partnern

› Partnersuche

› Recherche und Marktinformationen

› Virtuelles Büro
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1. Vertragsrecht und „Force Majeure“



Verschiedene Fallgestaltungen

Inländisches
Vertragsverhältnis

Grenzüberschreitendes
Vertragsverhältnis

Koreanische 
Tochtergesellschaft der
deutschen 
Muttergesellschaft
und koreanischer 
Endkunde / 
Vertriebspartner

Hersteller/ Lieferant in 
Deutschland und 
koreanischer Endkunde 
oder koreanischer 
Vertriebspartner /
Handelsvertreter

Regionales Vertriebs-
oder Fertigungszentrum 
in Asien (z.B. China) und 
Tochtergesellschaft/ 
Vertriebspartner/ 
Handelsvertreter/
Endkunde in Korea

Recht des Inlands UN Kaufrecht
Internationales Privatrecht (IPR) der jeweiligen 

Rechtsordnung



• Vereinzelt spezialgesetzlich geregelt

• Aber keine allgemeine „Force Majeure“ Generalklausel im koreanischen 
Zivil- oder Handelsgesetzbuch

• Rechtsgrundlage im Recht der Unmöglichkeit, aber sehr restriktive 
Anwendung durch koreanischen Supreme Court

• Kann aber einzelvertraglich vereinbart werden 

„Force Majeure“ im koreanischen Recht



• In Lieferverträgen und AGBs regelmäßig sogenannte „Force Majeure“ –
Klauseln

– Epidemien, Pandemien etc. ausdrücklich aufgeführt? 

– Was sind die Rechtsfolgen? 

• Bei Lieferkette

– Wer ist mein Vertragspartner? 

• Bei grenzüberschreitenden Verträgen

– Ggf. Anwendung von UN-Kaufrecht (seit 2005 Korea in Kraft) als Spezialrecht, sofern 
nicht explizit abbedungen

– Klausel muss im Lichte des internationalen Privatrechts des jeweiligen Landes 
ausgelegt werden (zwingendes, nicht-dispositives Recht)   

Vorrang vertraglicher Vereinbarungen



“Ereignis außerhalb des eigenen Machtbereichs, welches trotz 
Anwendung aller gebotener Sorgfalt weder vorhergesehen 
noch verhindert werden konnte“

→ Bewertung hängt von der Gesamtheit der Umstände ab 

Supreme Court Definition von „Force Majeure“ 



Supreme Court zu „Force Majeure“ 

Bejaht Verneint

Kollision eines Schiffes mit einem auf 
dem Meeresboden befindlichen 
Objekts, was nicht erkennbar war  

Asienkrise 1997 und dadurch 
verursachter Lieferverzug etc. 

Durch starke Regenfälle 
hervorgerufener Flussüberlauf, der 
seiner Intensität nach alle 
Aufzeichnungen der letzten 100 Jahre 
deutlich überschritten hatte

Taifun “Rusa” (2002): stärkster Taifun 
in über 40 Jahren mit 243 
Todesopfern und einem 
Gesamtschaden 4.2 Mrd. USD 

Verzögerte Bauausführung durch 
archäologische Funde in einer 
Baugrube



• Ja gemäß aktueller Interpretationshilfe des Ministry of Land, 
Infrastructure and Transportation (MOLIT) zu Bau-Standardverträgen

• Dennoch keine generelle Anwendung auf alle Fallkonstellationen und 
Vertragsarten; gerichtliche Entscheidung steht bisher aus

• Aber koreanische Regierung hat die höchste Gefahrenstufe ausgerufen 
und weltweite Auswirkungen von COVID-19 (Grenzschließungen, 
Reisebeschränkungen) sind erheblich

• Daher möglich, dass im Einzelfall „Force Majeure“ durch koreanische 
Gerichte bejaht werden könnte 

COVID-19 als Fall von „Force Majeure“?



• Richtet sich primär nach der vertraglichen Klausel oder Spezialrecht

• Anspruch auf Leistung ist grds. ausgeschlossen, soweit diese 
unmöglich ist

• Aber „Force Majeure“ bringt nicht per se die wechselseitigen 
Verpflichtungen zu Fall bzw. kann Anspruch auf Schadensersatz 
begründen: 

– Verstoß gegen Schadensminderungsobliegenheiten

– Umstände aus dem Herrschaftsbereich des Schuldners (etwa 
finanzielle Schieflage eines Unternehmens) werden von den 
aktuellen Geschehnissen begleitet oder überholt

Rechtsfolgen von „Force Majeure“



„Force Majeure“ – Praktische Tipps

▪ Prüfung der bestehenden Verträge 
und zugrundeliegenden AGBs

• Wer ist Vertragspartner, insbesondere in 
der Lieferkette? 

• Welches Recht wurde vereinbart?  
• Gibt es eine ausdrückliche Regelung zu 

„Force Majeure“? 
▪ Frühzeitige Kontaktaufnahme mit 

Geschäftspartner
• Sicherung der Geschäftsbeziehung
• Schadensminderungsobliegenheit

▪ Schriftliche Anzeige gegenüber 
Geschäftspartner, dass Lieferung 
aufgrund der Umstände nicht 
möglich ist • Verhindert mögliche Verwirkung von 

Ansprüchen▪ Vom Geschäftspartner Nachweis 
verlangen, dass Fall von höherer
Gewalt vorliegt

▪ ggf. Widerspruch oder 
außerordentliche Kündigung



2. Arbeitsrechtliche Aspekte



• Arbeitgeber (AG) muss Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten; Verstoß kann 
zivil- und strafrechtliche Haftung der geschäftsführenden Organe begründen

• AG muss an COVID-19 erkrankten Arbeitnehmer (AN) umgehend von der Arbeit 
befreien und auffordern, dem Arbeitsplatz fernbleiben

• Pflicht des AG, Krankheitsfall umgehend an Gesundheitsbehörden zu melden  

• Grenzfälle: Verdacht auf Erkrankung, möglicher Kontakt mit erkrankter Person

• Regierung hat Richtlinie zum Umgang mit dem COVID-19 erlassen, die 
definiert, was ein Verdachtsfall ist, z.B. Personen mit erhöhter Körpertemperatur 
(+37.5 Grad Celsius)

Obhut- und Überwachungspflichten des AG



Lohnfortzahlung bei Betriebsschließung

Behördlich angeordnete Betriebs-
schließung

Freiwillig veranlasste Betriebs-
schließung („Home Office“)

▪ Konkreter Fall oder akuter 
Verdachtsfall 

▪ Reine Präventivmaßnahme des AG

➢ AG von der Lohnfortzahlung befreit

➢ aber freiwillige Weiterzahlung im
Ermessen des AG empfohlen

➢ AG ist verpflichtet sog. „Shutdown
Allowance“ zu zahlen

➢ 70% des bisherigen regulären
Arbeitslohn (vereinfacht)

➢ AG kann “Employment Retention
Subsidy” beantragen (max. KRW
66,000 pro AN/Tag max. 180 Tage/
Jahr)



Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Arbeitsvertrag sieht Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall nicht vor

Arbeitsvertrag sieht Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall vor

➢ AG ist zur Lohnfortzahlung nicht 
verpflichtet, da kein allgemeiner 
Anspruch im koreanischen 
Arbeitsrecht

➢ Lohnfortzahlung entsprechend der 
Regelung im Arbeitsvertrag 

➢ aber freiwillige Weiterzahlung im 
Ermessen des AG empfohlen  

➢ AG kann dann finanzielle 
Unterstützung beantragen (KRW 
130,000/ Tag) 



Überstundenabbau, Urlaub 

Überstunden Erholungsurlaub

➢ AG kann anordnen, dass 
Überstunden abgebaut werden 
müssen

➢ Kann vom AG nicht ohne 
Zustimmung des AN angeordnet
werden➢ Ausnahme, wenn diese sind 

vertraglich vorgesehen sind 



Kündigungsschutz

Verhaltens- / personenbedingte 
Kündigung 

Betriebsbedingte Kündigung 

• Kündigungsschutz greift erst bei 5 AN

• Hohe Schwelle
• Kündigung nur bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes zulässig

• Dringende betriebliche Erfordernisse
• Ultima Ratio und Sozialauswahl 
• 50 Tage Frist, ggf. vorherige AN 

Vertreter Beteiligung notwendig

➢ Erkrankung durch betriebsfremdes
Ereignis kann außerordentliche
Kündigung rechtfertigen

➢ Bei einer durch ein betriebliches
Ereignis bedingten Erkrankung besteht
für die Dauer der Behandlung und
weiteren 30 Tagen Kündigungsschutz

➢ Grds. denkbar, sofern Kriterien erfüllt
sind

➢ Umfangreiche Abwägungsentscheidung

➢ Nimmt Zeit in Anspruch, v.a. wegen AN
Vertreter Beteiligung
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Susanne Wöhrle & Felix Kalkowsky

fkalkowsky@kgcci.com
Tel.: +82-2-37804-680

Thank you

Danke
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